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B e s c h l u s s  
 

In dem Verfahren über  
die Verfassungsbeschwerde 

 
 
des  Herrn  

 
Beschwerdeführers, 

 
gegen 
 

1. den Beschluss des Landessozialgerichts Nordrhein-
Westfalen vom 22. Juni 2022 – L 17 U 63/22 RG – 

2. das Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen 
vom 6. Oktober 2021 – L 17 U 101/21 – 

 
 
hat die 1. Kammer des  
 

VERFASSUNGSGERICHTSHOFS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

am 30. August 2022 

 

durch  

 

die Präsidentin Prof. Dr. D a u n e r - L i e b ,  

den Vizepräsidenten Prof. Dr. H e u s c h und 

den Richter Dr. R ö h l  

 

gemäß § 58 Abs. 2 und § 59 Abs. 2 VerfGHG  

 

einstimmig beschlossen:  

 

Die Verfassungsbeschwerde wird als unzulässig 
zurückgewiesen. 
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G r ü n d e : 

 

Die Verfassungsbeschwerde wird gemäß § 58 Abs. 2 Satz 1, § 59 Abs. 2 Satz 1 

VerfGHG durch die Kammer zurückgewiesen, weil sie unzulässig ist.  

 

1. Der Beschwerdeführer hat nicht gemäß § 54 Satz 1 VerfGHG vor Erhebung der 

Verfassungsbeschwerde den sozialgerichtlichen Rechtsweg erschöpft, weil er im 

Anschluss an das hier angegriffene Urteil des Landessozialgerichts nicht entspre-

chend der ihm erteilten Rechtsbehelfsbelehrung die dagegen gemäß § 160a 

Abs. 1 SGG statthafte Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundessozialgericht ein-

gelegt hat.  

 

Dies war ihm nicht deshalb unzumutbar, weil er hierfür nach seinem (nicht näher 

spezifizierten) Vorbringen keinen vertretungsbereiten Rechtsanwalt gefunden habe 

und er deshalb mangels Postulationsfähigkeit (vgl. § 73 Abs. 4 Satz 1 SGG) die 

Nichtzulassungsbeschwerde nicht habe zulässigerweise erheben können. Es ist 

weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass der Beschwerdeführer einen An-

trag auf Beiordnung eines Notanwalts gemäß § 202 Satz 1 SGG i. V. m. § 78b 

Abs. 1 ZPO gestellt (vgl. dazu BSG, Beschluss vom 7. April 2022 – B 2 U 1/22 BH, 

juris, Rn. 2 ff.) und damit das ihm Mögliche und Zumutbare unternommen hat, das 

einer zulässigen Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde entgegenstehende 

Hindernis zu überwinden. Der Umstand, dass er nach seinem Vorbringen mangels 

Vorliegens der persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen keinen An-

spruch auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe und Beiordnung eines Rechtsan-

walts habe, stand der Möglichkeit und Zumutbarkeit der Rechtswegerschöpfung 

damit nicht entgegen. 

 

Die gegen das Urteil des Landessozialgerichts eingelegte Anhörungsrüge war, wie 

dieses in seinem Anhörungsrügebeschluss vom 22. Juni 2022 zutreffend ausge-

führt hat, wegen der Statthaftigkeit der Nichtzulassungsbeschwerde gemäß § 178a 
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Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGG nicht statthaft und gehörte deshalb nicht zu dem gegen 

das angegriffene Urteil zulässigen Rechtsweg im Sinne des § 54 Satz 1 VerfGHG. 

 

2. Abgesehen davon genügt die Begründung der Verfassungsbeschwerde nicht 

den sich aus § 18 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1, § 55 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 VerfGHG 

ergebenden Anforderungen. 

 

Ein Beschwerdeführer darf sich nicht darauf beschränken, das als verletzt gerügte 

Grundrecht und die angefochtene Entscheidung zu bezeichnen, sondern er muss 

hinreichend substantiiert darlegen, dass die behauptete Verletzung eines Grund-

rechts oder grundrechtsgleichen Rechts möglich ist. Im Falle einer Urteilsverfas-

sungsbeschwerde muss sich der Beschwerdeführer dafür hinreichend mit der Be-

gründung der angefochtenen gerichtlichen Entscheidung auseinandersetzen. Da-

bei muss die Begründung der Verfassungsbeschwerde dem Umstand Rechnung 

tragen, dass der Verfassungsgerichtshof kein „Superrevisionsgericht“ ist. Die Aus-

legung und Anwendung des maßgebenden Prozessrechts sind grundsätzlich Auf-

gaben der zuständigen Fachgerichte. Ein verfassungsgerichtliches Eingreifen 

kommt regelmäßig erst dann in Betracht, wenn die angegriffene fachgerichtliche 

Entscheidung Fehler erkennen lässt, die auf einer grundsätzlich unrichtigen An-

schauung von der Bedeutung des Grundrechts des jeweiligen Beschwerdeführers 

und seines Anspruchs auf effektiven Rechtsschutz beruhen. Dementsprechend 

darf sich die Begründung der Verfassungsbeschwerde nicht in der Rüge einer feh-

lerhaften Feststellung des Sachverhalts oder eines Verstoßes gegen einfaches 

Recht erschöpfen, sondern sie muss die Möglichkeit aufzeigen, dass die angefoch-

tene fachgerichtliche Entscheidung auf einer grundsätzlichen Verkennung des 

Gewährleistungsgehalts des als verletzt gerügten Grundrechts beruht (vgl. VerfGH 

NRW, Beschluss vom 21. Juni 2022 – VerfGH 67/21.VB-1, juris, Rn. 2). 
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Diesen Anforderungen wird die Verfassungsbeschwerde bereits mangels hinrei-

chender Auseinandersetzung mit den tragenden Erwägungen der angegriffenen 

Entscheidungen des Landessozialgerichts nicht gerecht. 

 

 
Prof. Dr. Dauner-Lieb Prof. Dr. Heusch Dr. Röhl 

 


